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Problemaufriss und Gang der Untersuchung

A. Die Nutzung öffentlicher Straßen als Gegenstand
rechtswissenschaftlicher Arbeiten

Öffentliche Straßen sind in ihrer Funktion als (Verkehrs-)Infrastrukturen und als
öffentliche Räume Voraussetzung für jede Integration verschiedener Individuen zu
einem Gemeinwesen. Öffentliche Wege, Straßen und Plätze existieren daher (fak-
tisch) seit dem Anbeginn gesellschaftlicher und staatlicher Strukturen. Straßen sind
Grundflächen, die Teil eines raumerschließenden und Distanzen überwindenden
Netzes und tatsächlich für jedermann zugänglich, also öffentlich, sind. Die
Rechtsverhältnisse an öffentlichen Straßen sind Gegenstand des Straßenrechts, das
so auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Das Straßenrecht befasst sich mit
dem Status öffentlicher Straßen (Entstehung, Indienststellung, Einteilung und Ein-
ziehung) und mit der Bestimmung des Nutzungszwecks (Verkehrsfunktion) durch
Widmung.1 Angesprochen ist damit die Widmung als zentrales Institut des Stra-
ßenrechts. Die Widmung unterwirft die Straße einer öffentlich-rechtlichen Sach-
herrschaft und begründet damit einen öffentlich-rechtlichen Status, der als be-
schränkt dingliches Recht das privatrechtliche Eigentum überformt (sog. Theorie des
modifizierten Privateigentums).2 Infolge der Widmung wird auf der Straße ein
Gemeingebrauch eröffnet, der die allgemeine Zugänglichkeit und damit die Öf-
fentlichkeit der Straßen rechtlich absichert. In der Nachkriegszeit erforderte die
zunehmende Verbreitung des Automobils als vorherrschende Verkehrsform, die
zunächst gefördert und später eingedämmt oder zumindest in verträgliche Bahnen
gelenkt werden sollte,3 eine Reform des Straßenrechts. Sowurden einerseits die alten
Straßengesetze durch moderne Straßengesetze ersetzt.4 Andererseits wurde mit dem
Straßenverkehrsrecht ein Regime für die (verkehrliche) Nutzung öffentlicher Straßen

1 Diese Charakterisierung ist dem BVerfG entlehnt (BVerfGE 40, 371 (378) – Verbot von
Werbefahrten).

2 Die Theorie des modifizierten Privateigentums wurde im 19. Jh. entwickelt und berück-
sichtigte die Erfahrungen aus dem sog. Baseler Schanzenstreit (dazu ausf. Knapp, Gemein-
gebrauch, 2003, S. 187 ff.). Der Theorie des modifizierten Privateigentums folgen heute alle
Straßen- und Wegegesetze mit der Ausnahme des HWG, das ein öffentliches Eigentum kennt.

3 Übersicht bei: Beaucamp, Verkehrsreduzierung, 1997, S. 22 ff.
4 Bis zu diesem Zeitpunkt galt vorkonstitutionelles Recht. So verloren in Nordrhein-

Westfalen erst mit Inkrafttreten des StrWG NRW im Jahr 1962 die Jülich-Bergsche Polizei-
verordnung von 1554, das Wegereglement für das Herzogtum Kleve von 1765 und das Edikt
des Bischofs Friedrich Wilhelms von Paderborn und Hildesheim wegen der Wegebesserung
von 1783 ihre Gültigkeit (Bsp. entnommen aus: Axer, Widmung, 1994, S. 55 f.).



geschaffen, das der verkehrsbezogenen Gefahrenabwehr sowie der Ordnung des
Verkehrs dient, die so dem allgemeinen Gefahrenabwehr- und Ordnungsrecht ent-
zogen sind.5

Rechtliche Fragestellungen, die die Nutzung öffentlicher Straßen betreffen, er-
geben sich insb. im Spannungsfeld zwischen den Grundrechten sowie dem Straßen-
und Straßenverkehrsrecht. Die Grundrechtsgeltung auf öffentlichen Straßen als
solche ist mittlerweile allgemein anerkannt;6 die Grundrechte bewirken so eine
Modifizierung bzw. Überformung vorkonstitutioneller straßenrechtlicher Grund-
sätze.7 Im Zentrum des rechtswissenschaftlichen Interesses steht dabei bisher ei-
nerseits die Ausübung von Mobilitäts-, andererseits die Ausübung von Kommuni-
kationsgrundrechten.8

B. Die Nutzung öffentlicher Straßen für wirtschaftliche Tätigkeiten als
verfassungs-, verwaltungs- und wettbewerbsrechtliches Problemfeld

Öffentliche Straßenwerden seit jeher nicht nur zumZweck der Fortbewegung und
Kommunikation genutzt, sondern sind auch ein Ort vielfältiger und einem steten
Wandel unterworfener, wirtschaftlicher bzw. gewerblicher Tätigkeiten.9 Auch ein
Blick in die einschlägigen Fachkommentare offenbart, dass nicht nur die (kom-
munalen) Verwaltungen, sondern auch die Gerichte in ganz erheblicher Weise mit
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Straßenraum befasst sind.10 Die Nutzung öffentli-
cher Straßen für wirtschaftliche Tätigkeiten bildet eine an die Straßennutzung als
(Verkehrs-)Infrastruktur und als Kommunikationsraum (öffentlicher Raum bzw.
öffentliches Forum) einerseits anknüpfende, andererseits aber auch eigentümliche
Art der Straßennutzung mit verfassungs-, verwaltungs- und wettbewerbsrechtlichen
Spezifika, auchwenn diese bisher nicht im gleichenUmfang dieAufmerksamkeit der
Rechtswissenschaft erfahren hat, wie die verkehrlichen und kommunikativen Nut-
zungen.11 Erst in den letzten Jahren scheint die Nutzung öffentlicher Straßen für

5 BVerfGE 40, 371 (379 f.) – Verbot von Werbefahrten. Der Schutz vor schädlichen Um-
welt- und Klimawirkungen des Verkehrs ist erst ab den 1970er Jahren als weiterer Zweck
hinzugetreten, nimmt aber eine immer wichtigere Bedeutung ein (Mielke/Pache/Verheyen, in:
Koch/Hofmann/Reese, UmweltR, 6. Aufl. 2024, § 16 Rn. 196).

6 M.N. zur alten, mit Art. 1 Abs. 3 GG nicht zu vereinbarenden, a.A.: Röthel, Grundrechte,
1997, S. 158 Fn. 687 f.

7 Ausf. Knapp, Gemeingebrauch, 2003, S. 327 ff.
8 S. insb. Messer, Sondernutzung, 1990; Axer, Widmung, 1994, S. 126 ff.; Röthel, Grund-

rechte, 1997; Knapp, Gemeingebrauch, 2003; C. Hoffmann, Benutzungsordnung, 2005;
von Mannstein, Nutzung, 2008, S. 170 ff.

9 Zuletzt insb.: Burgi, NVwZ 2017, 257 (257). Aus der älteren Lit.: Fleischmann, Tarif-
abreden, 1917, S. 34 f.; O. Mayer, Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1924, S. 80 ff.

10 Anstelle Vieler: Kodal/Herber, StraßenR, 8. Aufl. 2021, Kap. 26 Rn. 123 ff.
11 Zu dieser Beobachtung m.N.: Knapp, Gemeingebrauch, 2003, S. 15. Vgl. auch Thieme,

in: Selmer/von Münch, GS für Wolfgang Martens, 1987.
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wirtschaftliche Tätigkeiten verstärkt in das Blickfeld der Rechtswissenschaft gerückt
zu sein.12 Gründe dafür dürften ein allgemein gereifteres Bewusstsein für die Viel-
fältigkeit der Nutzungen öffentlicher Straßen (Verkehr, Kommunikation, Gewerbe)
und den sich daraus ergebenden Konflikten einerseits sowie der Gemeinwohlbin-
dung öffentlicher Straßen als staatliche Leistungen andererseits sein, aus denen sich
spezifische Steuerungsbedürfnisse und Gestaltungsinteressen ergeben. Im Hinblick
auf die Nutzung öffentlicher Straßen für wirtschaftlicher Tätigkeiten ist außerdem
das Bewusstsein für die Funktion öffentlicher Straßen als Wettbewerbsraum ge-
stiegen, deren Inanspruchnahme Konkurrenzsituationen zwischen verschiedenen
Unternehmern begründet, die einer rechtlichen Bewältigung bedürfen. Konkrete
Anlässe für eine Befassung mit diesem Thema bieten zuletzt insb. der Aufbau und
Betrieb von Ladeinfrastrukturen im öffentlichen Verkehrsraum und die Bereitstel-
lung von Sharingangeboten13 als wirtschaftliche Tätigkeiten auf öffentlichen Stra-
ßen.

Die Arbeit konzipiert wirtschaftliche Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen als
eigene Nutzungsart mit ihren verfassungs- undwettbewerbsrechtlichen Grundzügen.
Darauf aufbauendwird der einfachrechtliche Rahmen, den das Straßennutzungsrecht
(also insb. das Straßen- und Straßenverkehrsrecht) fürwirtschaftliche Tätigkeiten auf
öffentlichen Straßen als Gemein- oder Sondergebrauch bildet, untersucht und
überprüft. Maßgaben für eine solche Überprüfung ergeben sich wiederum aus dem
Verfassungsrecht, also insb. aus den Grundrechten der auf den öffentlichen Straßen
tätigen Unternehmer, aber auch aus öffentlichen Belangen der Straßenverwaltung
sowie konkurrierenden Nutzungsinteressen und darüber hinaus aus dem Wettbe-
werbsrecht als Rahmen für wirtschaftliche Betätigungen (auch) des Staates.

C. Zur Wahrnehmung einer Verantwortung für Sharingangebote

Zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen, die in den letzten
Jahren am meisten Aufmerksamkeit erfahren haben und Anlass bieten, diese
rechtswissenschaftlich zu untersuchen und als Nutzungsart zu konzipieren, gehören
Car-, Bike- und Scootersharingangebote (im Folgenden: Sharingangebote). Eine
Untersuchung der rechtlichen Grundlagen der Nutzung öffentlicher Straßen durch
die Sharingangebote ermöglicht umgekehrt die Überprüfung allgemeiner Erkennt-
nisse hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Straßen für wirtschaftliche Tätigkeiten.

Sharingangebote sind moderne Nahmobilitätsdienstleistungen, die vor allem in
Großstädten verbreitet sind und dort das Mobilitätsangebot ergänzen und erweitern
sowie das Straßen- und Stadtbild prägen. Sharingangebote haben einerseits das

12 Vgl. dazu die Nw. aus Problemaufriss Fn. 8. Zur Relevanz wirtschaftlicher Betätigungen
in neueren Veröffentlichungen s. insb. Hartwig/Sterniczuk, NVwZ 2016, 1375; Burgi, NVwZ
2017, 257; Joder, NVwZ 2019, 1486; Drechsler/Litterst, DÖV 2022, 738.

13 Zu den Ladeinfrastrukturen S. 229 ff. Zu den Sharingangeboten s. insb. Teil 3.
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